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Dritter Zeitraum.
Vom großen Interregnum bis zur Reformation. Von 1254—1517.

Zerfall des Reichs, Gildung der österreichischen Großmacht.

Deutsche Fürsten- und Ländergeschichte.
A. Geschichte des Reichs.

1. Gestaltung de? Reich? nach dem «fall der Ätanfer. Da?
Interregnum. 1254—1273.

§ 201. Beim Fall der Staufer war in Deutschland bereits die Auflösung
des Reichs in landesherrliche Gebiete (Territorien) entschieden.
Die alten Herzogtümer waren zersetzt (§ 177) und mit ihnen die alte Gau-
einteilung (§ 82) verschwunden. Die Fürsten, in der Blütezeit des Reichs
nur Lehnsträger und Beamte des Kaisers, waren selbständige Landesfürsten,
die kaum noch mehr als dem Namen nach von dem Reichsoberhaupte ab-
hängig waren. Sie bildeten zusammen die Reichsstände und stuften sich
in mannigfachen Graden nach unten hin ab. Voran standen die Fürsten,
auf die sich das Recht, den deutschen oder, wie man sich ausdrückte, den
römischen König zu wählen, damals zu beschränken anfing (§§ 124. 150).
Es waren ihrer sieben, die mit dem bald nachher aufkommenden Namen der
Kur- (d. i. Wahl-) Fürsten bezeichnet wurden: drei geistliche, die von
Mainz, Trier und Köln, und vier weltliche, Böhmen, Pfalz, Sachsen
und Brandenburg; bei den drei letzten stritten jedoch noch verschiedene
Linien um das Recht der Wahl. Für diese Kurfürsten, besonders die geist-
lichen, erwuchsen nun fortwährend die größten Vorteile aus dem Sinken
der Reichsgewalt. Durch besondere Abkommen,später Wahlkapitulationen
genannt, ließen sie sich bei jeder neuen Wahl neue Rechte und Vorteile
gewähren. Die Könige (Kaiser) hatten bei so geschwächter Gewalt meist
weder die Macht noch auch den Willen, für das Ganze zu wirken. Sie
richteten ihr Streben auf Begründung und Erweiterung ihrer Territorial-
oder Haus macht, wozu durch Einziehung eröffneter Lehen, durch vorteilhafte
Heiraten u. dergl. immer noch Gelegenheit genug war. Da die Kurfürsten
kein mächtiges Kaisergeschlecht mehr wollten, so ließen sie selten die Krone
vom Vater auf den Sohn übergehen. Sie erreichten damit zugleich, daß
sich kein Erbreich bildete, sondern das ihnen so bequeme und vorteilhafte
Wahl reich fortdauerte.

§ 202. Außer diesen Kurfürsten gab es Herzöge, d. h. Herren
größerer Gebiete, die von den alten Stammesherzögen (§ 96) nur den
Namen hatten, dann Mark-, Land-, Pfalz- und andere gefürstete
Grasen, endlich Grafen und reichsfreie Ritter in großer Zahl. Zu
diesen weltlichen Gewalthabern kamen die geistlichen: Erzbischöfe,
Bischöfe, Reichsäbte, Ordensherren; man zählte ihrer über 100,
ebenso wie man, sogar mit Ausschluß der Reichsritter, jetzt schon über 100
weltliche Stände zählte, darunter über 60 Reichsstädte, deren Zahl aber
noch im Wachsen war. Ländliche Gemeinwesen, die in altgermanischer
Weise frei geblieben waren (§ 15), gab es nur noch vereinzelt, so im Schweizer
Hochlande (Schwyz, Uri); doch waren sie von den umwohnenden Dynasten
(Landesherren) stets bedroht.


